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I1.100447.510 783110

Erwerb einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage TraffiStar S 350 der Firma 

JENOPTIK Robot GmbH - System für den flexiblen Stativeinsatz 

Die außerplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil seit 

dem 12.03.2021 aufgrund technischer Probleme mit 3 mobilen Messgeräten des 

Typs LEIVTEC XV 3 keine Geschwindigkeitsmessungen mehr durchgeführt 

wurden. Eine Überprüfung des Gerätetyps bei der Physikalisch Technischen 

Bundesanstalt (PTB) brachte zwar Aufschluss über die technischen Mängel, 

jedoch wird eine Problemlösung des Herstellers aus verschiedenen Gründen 

nicht weiter verfolgt, so dass diese Geräte (bundesweit ca. 500 Stück) nicht 

mehr eingesetzt werden dürfen. Somit werden bereits seit März 2021 keine 

mobilen Geschwindigkeitskontrollen zur Durchsetzung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit durchgeführt, was bei den Verkehrsteilnehmern 

aufgrund der Veröffentlichung in den Medien bekannt ist und sich mitunter im 

Verkehrsverhalten negativ wiederspiegelt. Um die Verkehrssicherheit auf den 

Straßen wieder zu erhöhen, ist eine Ersatzbeschaffung daher unabdingbar. 

Nachdem in einem ersten Schritt eine stationäre Messanlage für einen 

möglichen mobilen Einsatz umgerüstet wird und in einem zweiten Schritt eine 

mobile Messanlage TraffiStar S 350 angemietet wurde, soll zusätzlich ein 

Messgerät vom Typ Traffi Star § 350 erworben werden, um den Flächendruck 

wieder zu intensivieren. Die Messanlage des Herstellers JENOPTIK wurde 

ausgewählt, weil die zuvor in Augenschein genommene Messanlage des 

Herstellers Kistler, die ES. 8.0 für das Messpersonal als zu gefährlich angesehen 

wurde und die Einrichtung der Messstellen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 

Zudem ist die Auswertetechnik für die TraffiStar 350 bereits vorhanden. In einem 

vierten Schritt, geplant zum Ende der Mietzeit nach 12 Monaten, sollen dann 

zwei weitere Messanlgen eines anderen Herstellers hinzugekauft werden, um 

sich in der Breite besser aufzustellen. Eine der mobilen TraffiStar S 350 wird dann 

wieder in den stationären Messplätzen eingesetzt.

0,00 65.217,33 65.217,33

P1.121000 445200

Wahlen - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil 

nach § 50 Abs. 6 und 7 des NKWG i. V. m. §§ 2 und 4 WahlKostVo ein Anspruch 

der Städte und Gemeinden auf Erstattung der durch die Kreiswahl veranlassten 

notwendigen Kosten gegenüber dem Landkreis Cloppenburg besteht.

100.000,00 139.637,37 239.637,37

P1.111100.200 443150

Personalangelegenheiten - Bekanntmachungen  

Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil im 

Haushaltsjahr 2021 mehr Stellen ausgeschrieben als geplant wurden. Um die 

dadurch verursachten Kosten zu decken, wurde unterjährig mehrfach der 

Ansatz erhöht, da abzusehen war, dass weitere Kosten anfallen würden, die das 

Budget nicht decken konnte.

300.000,00 209.929,47 509.929,47

P1.311600.902 445200

Grundsicherung - Erstattung an Gemeinden   

Die überplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil 

durch die Umstellung auf das LISSA-Programm und die Online-Anbindung an die 

Kreiskasse fünf Quartale abgerechnet wurden.

3.300.000,00 629.706,80 3.929.706,80

I1.400131.525.021 781800

Zuweisung für den Sportstättenbau      

Die überplanmäßige Auszahlung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil die 

getätigten Zuweisungen (Zuschussbeträge) an die Sportvereine zur 

Kostendeckung der Ausgaben bei den einzelnen Sportstättenbaumaßnahmen 

benötigt wurden.

700.000,00 186.643,06 886.643,06

P1.111800.100 416100

Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger   

Die außerplanmäßige Aufwendung ist zeitlich und sachlich unabweisbar, weil es 

sich bei den Aufwendungen um die Zuführung zur Beihilferückstellung für 

Beamte handelt, die sich bereits im Ruhestand befinden. Diese Aufwendungen 

werden von der Versorgungskasse Oldenburg ermittelt. Bei der 

Haushaltsplanung 2021 wurden versehentlich keine Ansätze beplant.

0,00 93.487,49 93.487,49

1.324.621,52
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